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§1. Die Aufgabe 

Die vorliegende Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen dem 
Rechtsgesetz und dessen Adressaten im demokratischen Rechtsstaat. 

I n diesem Verhältnis sollen insbesondere solche Beziehungen hervor-
gehoben werden, die für die Gesetzgebungslehre und damit für die 
Tätigkeit des Gesetzgebers bedeutsam sind. Dabei ist beabsichtigt, nach-
zuweisen, daß eine wirksame Rechtsordnung nicht nur normbewußte 
Adressaten erfordert,  sondern gleichermaßen adressatenbewußte Gesetz-
geber. 

Erstes  Kapitel 

Zur Terminologie 

§ 2. Das Rechtsgesetz 

1. Der Terminus Rechtsgesetz ist in den unterschiedlichsten Bedeutun-
gen verwendet worden1. Rechtsgesetze bedeuten hier gesatzte Rechts-
normen; sie umfassen alle Gesetze im formellen und materiellen2 Sinne, 
d. h. das geschriebene Recht von der positiven Verfassungsnorm bis zur 
Verordnung. Als ein gewil lkürter Teil der Rechtsordnung zeichnen sich 
die Rechtsgesetze aus durch die Möglichkeit weitgehender Rationalität 
in Begründung und Funktion. 

2. Obwohl es keine Rechtsnorm ohne Normadressaten gibt8, sprechen 
zwei Gründe dafür,  sich besonders mi t dem Adressaten des Rechtsgesetzes 
zu befassen. 

Zum einen zeichnet sich das Rechtsgesetz in der Skala möglicher 
Rechtsnormsetzungen aus. Diese Skala reicht vom Verfassungsgeber  über 

1 ζ. B. im Sinne eines reinen, von aller positiven Gesetzgebung unabhängigen 
Grundsatzes (Sittengesetzes): Nelson,  Vorlesungen, Bd. 1, S. 144; Bd. 3, S. V I I , 
41, 84 ff. 

2 Eine Differenzierung  ist hier und heute genauso entbehrlich wie damals 
für Bierling (vgl. Jur. Prinzipienlehre, Bd. 2, S. 189). Zur treffenden  Kritik 
an der Unterscheidung zwischen materiellem und formellem Gesetz seien aus 
jüngster Zeit genannt: Adolf Arndt,  NJW 1963, S. 1274 f., 1279, und Kaniak,  ÖJZ 
1966, S. 309 ff. 

5 Diese u. a. von Somló , S. 497, und Bucher,  S. 46, vertretene These ist nicht 
unbestritten, obwohl man sie — wie diese ganze Arbeit zeigen soll — allein 
schon im Interesse einer rationalen Gesetzgebung nicht aufgeben kann. 



12 1. Kap.: Zur Terminologie 

den (einfachen) Gesetzgeber und den Richter bis zum einzelnen, dessen 
subjektives Recht nach Ansicht einiger Autoren als Normsetzungsbefug-
nis aufgefaßt  werden kann4. Im letzten Falle hat die „Norm" — genauso 
wie die gerichtliche Entscheidung — keine(n) unbestimmten Adressaten 
mehr. Die Adressaten des Rechtsgesetzes sind hingegen unbestimmt, denn 
es ist unbestritten, daß sich das Rechtsgesetz formell  ad incertam per-
sonam richtet. Dieser Grundsatz w i rd auch nicht durch die immer 
häufiger werdenden Maßnahme- und Einzelfallgesetze durchbrochen. 
Auch wenn materiell nur ein Adressat vorliegt5, wenn also die Norm 
nicht mehr generell und abstrakt genannt werden kann, bleibt die for-
melle Adresse unbestimmt, da nie gewiß ist, welche Personen (ζ. B. Rich-
ter und Vollzugsbeamte) außer dem materiell Berechtigten oder Ver-
pflichteten durch das Gesetz rechtlich berührt werden®. 

Zum andern w i rd die Untersuchung des Verhältnisses zwischen dem 
Rechtsgesetz und seinem Adressaten begünstigt durch die eben erwähnte 
besondere Stellung des Rechtsgesetzes: andere Rechtsnormen, etwa solche 
des Gewohnheits- und des Richterrechts, erlauben nicht im selben Maße 
die bewußte und kontrollierbare Berücksichtigung des Adressaten von 
Anfang an. 

3. In der Literatur w i rd diese Sonderstellung des Rechtsgesetzes oft 
nicht hinreichend berücksichtigt. Es ist nämlich festzustellen, daß der 
Terminus „Gesetz" von Juristen synonym mi t „Rechtsnorm" gebraucht 
zu werden pflegt 7, obwohl dann regelmäßig das Rechtsgesetz und nur 
dieses den Untersuchungsgegenstand bildet. Eugen Huber ist dieser Ge-
pflogenheit nicht gefolgt und hat betont, daß mit der Sonderbehandlung 
der Rechtsgesetze keine Unterschätzung anderer Rechtsquellen verbun-
den sei8. Dieser Hinweis gi l t auch für die vorliegende Arbeit, zumal es 
möglich ist, daß sich das gesetzte Recht vom Gewohnheitsrecht nur durch 
die Schriftlichkeit  unterscheidet, dann nämlich, wenn ein Gewohnheits-
recht gesetzlich fixiert  wird. Diesen Fal l hat die historische oder roman-
tische9 Schule sogar als Regelfall angesehen und erstrebt 10. I m hoch-

4 Eppler,  S. 41—43; Burckhardt , S. 155, 202; Bucher,  Das subjektive Recht als 
Normsetzungsbefugnis. 

5 z. B. die sogenannte lex Wäldin (Baden-WürttGBl. 1957, S. 123), von der bei 
Ellwein  (S. 143 f.) berichtet wird, daß sie, „obwohl abstrakt formuliert,  nur 
einem Regierungspräsidenten zur Pension verhalf, indem sie seine frühere 
Amtszeit als ehrenamtlicher Bürgermeister für ruhegehaltsfähig erklärte". 

• Zum formellen und materiellen Adressatenkreis siehe unten § 11. 
7 z. B.: Binder,  Adressat, S. 10, unter Hinweis auf Art. 2 EGBGB ; F. v.  Hippel, 

S. 100; Walter,  S. 85; ausdrücklich anders: Krüger,  Staatslehre, S. 286 ff.:  „Das 
Gesetz als die beste Gestalt der Norm." 

8 Huber,  S. 39. 
• Jhering,  Kampf, S. 12; zu Savignys  (heute allerdings umstrittener) „Wen-

dung ins Romantische" vgl. Gagner , S. 32—44. 
10 Savigny,  S. 79; Strauch  (S. 255—257) berichtet jedoch davon, daß Savigny 
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zivilisierten Industriestaat erreicht jedoch die wechselseitige Abhängig-
keit der Menschen eine solche Dichte und damit die Wahrscheinlichkeit 
von Normenkollisionen eine solche Höhe, daß nur eine gewil lkürte Ord-
nung des Hechts die gesellschaftlichen Veränderungen sicher begleiten 
oder gar leiten kann. 

§ 3. Der Gesetzgeber 

1. Gesetzgeber ist jede staatliche Instanz oder Instanzenhäufung, die 
nach geltender Verfassung ermächtigt ist, Rechtsgesetze zu erlassen. 
Diese formelle Begriffsbestimmung  ist einer materiellen vorzuziehen, 
wei l ein materieller Begriff  des Gesetzgebers auch Instanzen wie den 
Richter enthielte oder enthalten könnte und folglich mehr umfaßte, 
als dem Gegenstand dieser Untersuchung entspricht. Außerdem eignen 
sich materielle Kri ter ien nicht zu einer klaren Definition: der jeweils 
„wirkl iche", konkrete Gesetzgeber wäre jedesmal ein anderer und müßte 
— wie Kar l Engisch es getan hat1 1 — nach Abstimmungsmajoritäten, 
Kommissions- und Ausschußmitgliedern und so fort  bestimmt werden. 
Daher hi l f t auch Olivecronas Unterscheidung12 zwischen Gesetzgeber 
und Gesetzesverfasser  in diesem Fal l nicht weiter. Immer wäre der Kreis 
der Gesetzesschöpfer nur punktuel l und unter größten Schwierigkeiten 
zu eruieren, ohne daß dem Aufwand ein für diesen Zusammenhang eben-
so beträchtlicher Gewinn gegenüberstände. 

2. Für die vorliegende Untersuchung genügt es, zusätzlich zu der 
formellen Begriffsbestimmung  die folgende einfache, aber oft vernach-
lässigte Tatsache festzuhalten: Der Gesetzgeber ist heute ein pluri f or-
mes13 und heterogenes14 Gebilde. Daher stellt Beutel unwiderlegbar 
fest: 

"De facto and de jure the lawmaker may be an individual, a court, a com-
mission, a legislature, a body, an executive, a private organization, a pressure 

in seiner Landrechtsvorlesung vom Sommer 1824 dem Gesetzgeber das Recht 
zu einer rechtsbildenden Funktion zuerkannt habe. — Noch weiter als Savigny 
ging Charles Comte  (Β. 1, S. 289 ff.),  der zu den Gesetzen meinte: "Au lieu de 
les distinguer en lois écrites et en lois non écrites, on aurait dû les distinguer 
en lois décrites, et en lois non décrites" (Bd. 4, S. 537). 

11 Engisch,  Imperativentheorie, S. 88, Anm. 1. 
12 Olivecrona,  S. 41. 
1 3 Beteiligte am Bundesgesetzgebungsverfahren:  Bundestag, Bundesrat, 

Bundesregierung, Bundespräsident; vgl. Ellwein,  Regierungslehre, S. 27: es 
wirke „gelegentlich fast erheiternd . . . , wie i r rea l . . . vom ,Gesetzgeber' ge-
sprochen und so getan wird, als handele es sich dabei lediglich um das Parla-
ment . . 

1 4 z.B. die Parteien des Tarifvertrages  und die staatliche Erklärung der 
Allgemeinverbindlichkeit. 


